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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 05/0296 

50 - Amt für Soziales Datum: 25.08.2005 
Bearb. : Herr Hanak, Lothar Tel.:  öffentlich 

Az. :   
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Sozialausschuss 25.08.2005

 
 
Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose (TAS); Betriebskostenzuschuss 2005 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Sozialausschuss beschließt, den Betriebskostenzuschuss für die TAS ab 2005 um 4.000 € bis zur 
Höhe von 14.000 € jährlich anzuheben. Die Mittel sind der HHSt. 4700.70700 zu entnehmen. 
 
Alternativ: 
 
Der Sozialausschuss sieht keine Möglichkeit, den Zuschuss für die TAS über die zugesagten 10.000 € 
hinaus zu erhöhen. 
 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Ende November 2003 hatte der Sozialausschuss den für die TAS eingeplanten Betriebskostenzuschuss 
in Höhe von 29.000 € ohne nähere Begründung auf einen Festzuschuss von 10.000 ab 2004 gekürzt. 
 
Dadurch ist der Träger in finanzielle Bedrängnis geraten und musste zwangsläufig u.a. bei den Perso-
nalkosten sparen. 
Anfang 2005 ist ein weiteres Problem aufgetaucht. Der TAS werden jetzt die Kosten für Strom, Was-
ser und Abwasser in Rechnung gestellt. 
Das lässt sich daran ablesen, dass die gesamten Bewirtschaftungskosten früher mit rund 700 € zu Bu-
che schlugen, während 2005 (Abrechnung für 2004) rund 3.800 € allein für Strom, Wasser und Ab-
wasser zu zahlen waren. 
Dieser Umstand kann von der TAS laut beigefügtem Schreiben vom 09.06.05 nicht verkraftet werden. 
 
Der vom stellv. Ausschussvorsitzenden empfohlene Weg, eine Lösung durch die Verwaltung per Ü-
bernahme der Kosten im Wege einer Gleichbehandlung mit anderen städtischen Einrichtungen zu 
erreichen, ist nach der Beschlusslage nicht realisierbar. 
Es ist zwar grundsätzlich so, dass angemessene Personal- und Sachkosten ganz, teilweise oder als 
Festbetrag mit einem Budget von der Stadt gefördert werden. Auch bei den eigenen Einrichtungen 
(z.B. Kitas, Altentagesstätten) gehören diese Faktoren zu den üblichen Ausgaben. 
Jedoch hat hier der Ausschuss einen Zuschuss auf einen Festbetrag gekürzt, der nur von ihm selbst 
verändert werden kann. 
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Nach dem Sachverhalt scheint eine Anhebung gerechtfertigt, weil die in Rede stehenden Energiekos-
ten (nach der Abrechnung für 2004 rund 3.800 €) bei der TAS vor 2004 nicht  direkt angefallen waren. 
Darüber muss der Ausschuss befinden. Für 2005 könnten die Mittel aus dem Deckungsring aufge-
bracht werden. 
Für 2006/2007 wurde der Ansatz bei der HHST. 4700.70700 im Rahmen der Haushaltsberatungen 
bereits erhöht. 
 
 
 
 
 
 


